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RS OGH 1987/7/21 11Os75/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.07.1987

Norm

StGB §12 Bc

StGB §136

Rechtssatz

Als Beteiligter am Vergehen nach § 136 StGB haftet, wer den deliktischen Willen des unmittelbaren Täters bestärkt

oder auf andere Weise auf den unbefugten Gebrauch Ein6uß nimmt (hier durch Zustimmung zu einer ausschließlich

im eigenen Interesse gelegenen Fahrt).
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